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Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 "PVA Schloss 
Weinut Rattey" der Gemeinde Schönbeck 

 
hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönbeck hat die Aufstellung der Satzung über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 "PVA Schloss Weinut Rattey" der Gemeinde Schön-
beck beschlossen. 
 
Die Gemeinde Schönbeck führt hierzu als ersten Verfahrensschritt die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch.  
Diese frühzeitige Behördenbeteiligung dient vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei beraten.  
 
Zur Aufstellung der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 "PVA Schloss 
Weinut Rattey" der Gemeinde Schönbeck wurde dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
der Vorentwurf mit Begründung (Stand: Juli 2023 ) zugesandt und um entsprechende Rückäu-
ßerung gebeten. 
 
Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 2 "PVA Schloss Weinut Rattey" der Gemeinde Schönbeck, bestehend aus Teil A – Plan-
zeichnung, Teil B – Text und der Begründung nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie 
folgt Stellung: 
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I. Allgemeines/ Grundsätzliches 
 
1. Die Gemeinde Schönbeck hat gemeinsam mit dem Vorhabenträger die Absicht, auf ei-
ner Konversionsfläche eine naturverträgliche Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten. Mit der 
Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 "PVA Schloss Weinut Rattey" der 
Gemeinde Schönbeck werden planungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen. Das Plange-
biet hat eine Größe von insgesamt ca. 3,8 ha. 
Die produzierten Strommengen sollen zum größeren Teil in der neugeschaffenen Produktions-
stätte (Schlossplatz 1) verbraucht werden. 
 
 
2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach § 
1 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine landesplanerische Stellungnahme vom 29. August 2023 liegt mir vor. Danach ist das Vor-
haben mit den Grundsätzen und Zielen der Landesplanung und Raumordnung vereinbar.  
 
 
3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln (Entwicklungsgebot). Von dem Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen gegebenenfalls abgewichen werden (§ 8 Abs. 2 – 4 BauGB). 
 
Die Gemeinde Schönbeck hat aktuell keinen Flächennutzungsplan. Lediglich ein Teilflächen-
nutzungsplan für Windenergieanlagen, der solche an diesem Standort ausschließt.  
 
Auf § 8 Abs. 4 BauGB möchte ich in diesem Zusammenhang hinweisen. 
Danach kann ein z.B. vorzeitiger Bebauungsplan dann aufgestellt werden, solange (noch) kein 
rechtswirksamer Flächennutzungsplan besteht.  
Ein solcher vorzeitige Bebauungsplan kann aber nur dann aufgestellt werden, wenn dringende 
Gründe es erfordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwick-
lung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird.  
 
Das heißt, die Gemeinde müsste nachweisen, dass es dringende städtebauliche Gründe für die 
vorliegende Planung gibt, und dass dieser Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung des Gemeindegebietes nicht entgegensteht. 
 
Auf die Genehmigungspflicht durch die höhere Verwaltungsbehörde nach § 10 Abs. 2 
BauGB – hier: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte – weise ich in diesem Zusam-
menhang vorsorglich hin. 
 
 
4. Nach § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen. 
Regelmäßig enthält ein vorhabenbezogener Bebauungsplan danach drei bekannte Elemente: 
*den Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers, 
*den Durchführungsvertrag und 
*als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 BauGB somit an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden: 
 

- Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungs-
maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Er-
schließungskosten im Durchführungsvertrag verpflichten. 

 



Seite 3 des Schreibens vom 20. ember 2023 

 
 

 

- Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließung be-
reit und in der Lage sein.  
Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Trägers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. Ein bloßes Glaubhaftmachen der 
Leistungsfähigkeit des Trägers reicht nicht aus.  
Die finanzielle Bonität des Vorhabenträgers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeigne-
ter Banken oder durch Bürgschaftserklärungen nachgewiesen werden. 

 
- In der Regel muss der Vorhabenträger Eigentümer der Flächen sein, auf die sich der 

Plan erstreckt. 
 

Ist der Vorhabenträger nicht Eigentümer, so ist ggf. eine qualifizierte Anwartschaft auf 
den Eigentumserwerb oder eine anderweitige privatrechtliche Verfügungsberechtigung 
nachzuweisen. (Dies gilt auch für Flächen für externe Ausgleichsmaßnahmen!) 
Dieser Nachweis muss spätestens zum Satzungsbeschluss vorliegen. 

 
- Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen dem Vorhabenträger und der 
Gemeinde zu schließen. (Hierzu bedarf es eines nach Kommunalrecht notwendigen 
Gemeinderatsbeschlusses.) 
 
Erfolgt dies nicht, fehlen der Gemeinde die Voraussetzungen zum Beschluss über die 
Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Ein Rechtsanspruch darauf besteht 
grundsätzlich nicht. 

 
Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan muss auch auf den Durchführungs-
vertrag eingehen. Sie muss neben dem Erfordernis der Durchführung der Baumaßnahme und 
der Erschließung auch auf die Verpflichtung des Vorhabenträgers eingehen. Weiterhin muss 
alles, was mit dem Durchführungsvertrag in Zusammenhang steht, in die Begründung einge-
hen, soweit es für die planerische Abwägung von Bedeutung ist.  
 
Insoweit ist die Darstellung derjenigen Inhalte des Durchführungsvertrages notwendiger Be-
standteil der Begründung, die für die Beurteilung der Ziele nach § 12 Abs. 1 BauGB relevant 
sind. 
 
 
5.         Die Gemeinde hat sich mit dem Vorentwurf des vorliegenden vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes entschieden, entspr. § 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. den §§ 1- 15 BauNVO die Art der 
baulichen Nutzungen sowie i.V.m den §§ 16- 21a BauNVO das Maß der baulichen Nutzungen 
festzusetzen (sh. Teil B: Text). 

 
Da PV-Freiflächenanlagen eine begrenzte wirtschaftliche Laufzeit haben, ist eine Vereinbarung 
dahingehend sinnvoll. Im Punkt I.4 wird der § 9 Abs. 2 BauGB zwar benannt, aber inhaltlich 
nicht darauf eingegangen.  

 
Ist entspr. § 9 Abs. 2 BauGB beabsichtigt, bestimmte Nutzungen nur auf Zeit oder bis zum Ein-
tritt bestimmter Umstände festzusetzen, soll mit dem Bebauungsplan eine Folgenutzung festge-
setzt werden. Zur Rechtsklarheit sollte die zulässige Nutzungsdauer unter Angabe einer konkre-
ten Datumsangabe abschließend festgesetzt werden. 

 
Dies kann aber auch im Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger, ggf. mit Option auf Ver-
tragsverlängerung, vereinbart werden. 

 
Will die Gemeinde zum späteren Zeitpunkt tatsächlich die festgesetzte Nutzungsart ändern, hat 
es in diesem Fall zur Folge, dass der B- Plan geändert werden muss.  
Beide Möglichkeiten bestehen.  
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Der Gemeinde Eldetal ist im Übrigen zu empfehlen, Vereinbarungen zur Befristung, Rückbau-
verpflichtung nach dauerhafter Aufgabe der Nutzung und ggf. Folgenutzung im Durchfüh-
rungsvertrag zu treffen.  
Rückbauverpflichtungen können in der Praxis jedoch nur dann wirksam ohne finanzielle Belas-
tung der öffentlichen Hand durchgesetzt werden, wenn der Anlagenbetreiber zum Rückbau 
wirtschaftlich auch in der Lage ist. Es empfiehlt sich daher, Rückbauverpflichtungen durch 
Bankbürgschaften oder in vergleichbarer Weise abzusichern. 
 
 
II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung, Hinweise 
 
Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem Um-
fang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltschutzbelange für die Umweltprüfung 
erforderlich ist (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sollen die Gemeinde hierbei beraten. 
 
Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB folgende Stellung-
nahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
1. Nachstehend erhalten Sie die Stellungnahme des Umweltamtes 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Die Umsetzung der im B-Plan vorgesehenen Baumaßnahmen ist mit Eingriffen in Natur und 
Landschaft gemäß § 12 NatSchAG M-V verbunden. Entsprechend § 15 Abs. 1 BNatSchG sind 
vermeidbare Eingriffe zu unterlassen, bzw. unvermeidbare Eingriffe gemäß § 15 Abs.2 
BNatSchG durch zu kompensieren. Die im Zusammenhang mit der Errichtung der PV-Anlagen 
entstehenden unvermeidbaren Eingriffe sind zu ermitteln und entsprechend des Umfangs 
(Kompensationserfordernis) durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Die 
Bewertung der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen hat anhand der „Hinweise zur Eingriffsre-
gelung“ (Neufassung 2018) zu erfolgen. 
 
Die Satzungsfläche befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Brohmer Berge“ Feldberger 
Seenlandschaft. Im Geltungsbereich dieses Landschaftsschutzgebietes sind gemäß des Be-
schlusses Nr. X-5-10/62 über die Erklärung eines Landschaftsteiles zum Landschaftsschutzge-
biet alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonde-
ren Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere, wenn sie den Naturhaushalt schädigen, das 
Naturerlebnis beeinträchtigen oder das Landschaftsbild nachhaltig verändern. Die Errichtung 
von Photovoltaikanlagen würden diesen Schutzzielen entgegenstehen. Somit wäre eine Her-
ausnahme der Fläche aus dem Geltungsbereich dieses Landschaftsschutzgebietes er-
forderlich. 
 
Als Bestandteil des Umweltberichtes ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu erarbeiten, da 
bei der Realisierung der Planung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände berührt werden 
können. In diesem Fachbeitrag war zu prüfen, ob durch die Planung streng geschützte Tier- 
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und einheimische, wildlebende Vogelar-
ten beeinträchtigt werden  
können.  
  
 
Wasserwirtschaft 
Oberflächengewässer 
Es ist, entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG, bei allen Vorhaben und Maßnahmen, 
mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächenwasser, Grundwasser) verbunden sein 
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können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beeinträchtigungen 
sicher auszuschließen. 
Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund 
eindringen können, die zu einer Beeinträchtigung des Grundwassers führen könnten. 
 
Für die Niederschlagswasserbeseitigung durch Ableitung oder Versickerung sind folgende all-
gemeine Bestimmungen zu beachten: 
 
Das auf den Flächen anfallende Niederschlagswasser soll entsprechend § 55 Abs. 2 Wasser-
haushaltsgesetz vorrangig ortsnah versickert werden, vorausgesetzt die Versickerungsfähigkeit 
des Bodens ist gewährleistet. Die Versickerung hat hinsichtlich der Planung, des Baues und des 
Betriebes nach den allgemein anerkannten Regeln der Wasserwirtschaft zu erfolgen, hier DWA 
– A  - 138. 
 
Ungefasstes und nicht belastetes Niederschlagswasser, welches unmittelbar am Ort des Anfalls 
großflächig versickert, ist kein Gewässernutzungstatbestand und damit nicht erlaubnispflichtig. 
Zu beachten sind aber auch in diesen Fällen die topografischen Gegebenheiten und die 
Gefahr eines oberflächigen Abflusses. Hierzu sollten die Niederschlagsmengen insbesonde-
re bei Starkregenereignissen berücksichtigt werden. 
 
Bei Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers mittels technischer Einrichtungen (wie 
Rigolen, Sickerschacht, Versickerungsdräne usw.)  ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim 
Landrat des LK Mecklenburgische Seenplatte als zuständige Wasserbehörde zu beantragen.  
 
Mit den Bauarbeiten sind auf den Grundstücken eventuell vorhandene Drainageleitungen und 
sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
 
Wassergefährdende Stoffe 
Im Rahmen des Bebauungsplanes wird aller Voraussicht nach sowohl bei der Errichtung der 
Anlagen, als auch beim Betrieb der Anlagen, ein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen un-
abdingbar sein. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Vorschriften und Regelungen der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der derzeit 
gültigen Fassung, sowie der sich daraus ergebenden technischen Regeln zu beachten und ein-
zuhalten sind. 
Eine eventuell notwendige Anzeigepflicht entsprechend der AwSV ist dabei selbstständig vor-
zunehmen. 
   
 
Bodenschutz/Abfallrecht 
Es befindet sich auf der geplanten Vorhabenfläche (Flurstück 22/1) die Siedlungsdeponie 
Rattey. Die Deponie wurde mit Festsetzungsbescheid SD 002/23 vom 21.06.2023 vom StALU 
MS aus der Nachsorge entlassen. Die Fläche wird im Altlastenkataster des Landkreises als 
Altablagerung i. S. d. § 2 Absatz 5 Nr. 1 BBodSchG geführt.  
 
Bislang finden sich in der Begründung noch keine bodenschutz- und abfallrechtlichen Aussa-
gen. Um dem Vorsorgegrundsatz des § 1 Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V zu ge-
nügen, ist die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Gemeinde Schönbeck 
aufgrund unzureichender Aussagen zum Abfallrecht und Bodenschutz wie folgt zu ändern: 
 
Anforderung:  
Durch die Vorhabenträgerin hat eine Bodenkundliche Baubegleitung zu erfolgen. Die Boden-
kundliche Baubegleitung ist mit der Anzeige des Baubeginns dem Landkreis vorzulegen. 
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Begründung:  
Ziel des vorhabenbezogenen B-Planes ist es, Baurecht für die Errichtung einer Photovoltaik-
Freiflächenanlage zu schaffen. Dabei soll der räumliche Geltungsbereich des B-Planes ca. 3,9 
ha betragen.  
 
Gemäß § 1 LBodSchG M-V ist grundsätzlich bei Erschließungs- und Baumaßnahmen mit Bo-
den sparsam und schonend umzugehen.  
 
Aufgrund der großen Flächeninanspruchnahme des Vorhabens hat die Vorhabenträgerin des 
Bauprozesses durch Personen begleiten zu lassen, die über Fachkenntnisse zum Bodenschutz 
verfügen und den Vorhabenträger bei der Planung und Realisierung des Bauvorhabens bzgl. 
bodenrelevanter Vorgaben im Rahmen einer Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) unterstüt-
zen. Eine BBB umfasst Leistungen des vorsorgenden Bodenschutzes von der Genehmi-
gungsplanung und Erstellung des Bodenschutzkonzeptes über die Begleitung des Bau-
vorhabens und Rekultivierung bis hin zum Bauabschluss bzw. zur Zwischenbewirtschaf-
tung und Rückbau der Anlage. Demnach empfiehlt sich eine frühzeitige Auseinanderset-
zung mit dem Bodenschutz.  
 
Gemäß § 4 Absatz 5 BBodSchV kann die zuständige Behörde bei Vorhaben, bei denen auf 
einer Fläche von mehr als 3.000 m2 Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht 
auf- oder eingebracht werden, Bodenmaterial aus dem Ober- oder Unterboden ausgehoben 
oder abgeschoben wird oder der Ober- und Unterboden dauerhaft oder vorübergehend voll-
ständig oder teilweise verdichtet wird, von dem Vorhabenträger die Beauftragung einer boden-
kundlichen Baubegleitung nach DIN 19639 verlangen.  
 
Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden ein-
wirkt, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen und 
somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsätze 
des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) sind zu berücksichti-
gen. Insbesondere bei bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffein-
trägen ist Vorsorge gegen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bo-
denverdichtungen, Bodenvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das 
Bodengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenver-
brauch zu erhalten. 
 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die standorttypi-
schen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 der no-
vellierten Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf 
die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 wird besonders hingewiesen.  
 
Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend den Vorschriften des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes (AbfWG M-V) und der auf 
Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu erfolgen. 
 
Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nachweislich geord-
neten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzuführen. Bauschutt und 
andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und umweltgerecht nach den ge-
setzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.). 
 
Sollten bei Erdaufbrüchen organoleptische Auffälligkeiten auftreten (z. B. abartiger Geruch, 
anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Reste alter Ablagerungen), ist die Unte-
re Bodenschutzbehörde beim Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte um-
gehend zu informieren.  
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Sollten bei Bodenaufbrüchen kontaminierter Bauschutt oder Bodenaushub wie beispielsweise 
asbesthaltige Materialien, Teerpappen bzw. mit Teerpappen behaftete Baustoffe oder verkohlte 
Holzreste zutage treten, sind diese als gefährlicher Abfall einzustufen.  
Gefährlicher Abfall darf nur in dafür zugelassene Anlagen durch entsprechende Unternehmen 
entsorgt oder behandelt werden.  
Bei Abbruch, Transport und bei der Ablagerung von Zementasbestbestandteilen (Abfallschlüs-
selnummer 170105) sind die Forderungen der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 
519) strikt einzuhalten.  
Die zu deponierenden Bestandteile sind getrennt von anderen Bauabfällen auf die Deponie Ro-
senow zu entsorgen. Eine Vermischung mit anderen Abfällen ist untersagt. 
Es ist darauf zu achten, dass während des gesamten Bauvorhabens die Lagerung von Baustof-
fen flächensparend erfolgt. Baustellzufahrten sind soweit wie möglich auf vorbelasteten bzw. 
entsprechend befestigten Flächen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen 
und Technologien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind die Auswirkungen 
auf den Boden so gering wie möglich zu halten. Nach Beendigung der Baumaßnahme sind Flä-
chen, die temporär als Baunebenflächen, Bauzufahrten oder zum Abstellen von Fahrzeugen 
genutzt werden wiederherzurichten. Insbesondere sind die Bodenverfestigungen zu beseitigen. 
 
 

2. weitere Beteiligung der Behörden des Landkreises Mecklenburgische Seenplat-
te 
 
Seitens des Sachgebietes Tiefbau des Bauamtes des Landkreises Meckl. Seenplatte ergeht 
folgende Stellungnahme: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt an die freie Strecke der Kreisstraße MSE 
109, Abschnitt 10. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (LK MSE) ist zuständiger Bau-
lastträger der Kreisstraße. 
Die Anbauverbotszone gemäß § 31 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern ist zwingend einzuhalten. Demnach dürfen bauliche Anlagen im Sinne der 
Landesbauordnung außerhalb der nach § 5 Abs. 2 festgesetzten Ortsdurchfahrten an Landes- 
und Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 20 m, jeweils gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. 
Sollte eine temporäre oder dauerhafte Zuwegung/ Zufahrt zu den Teilgeltungsbereichen von der 
Kreisstraße aus notwendig sein, so ist dies im Vorab beim Sachgebiet Tiefbau zu beantragen. 
 
Aus Sicht des Gesundheitsamtes bestehen keine Einwände gegen bzw. weitergehenden Hin-
weise zum vorliegenden Bebauungsplan.  
Eine erhebliche Blendwirkung und damit eine entsprechende unzumutbare Belästigung der 
Wohnbebauung ist nicht zu befürchten, weshalb ein Blendgutachten aus gesundheitlicher Sicht 
nicht zwingend erforderlich ist. 
 
 
III. Sonstiges 
 
Weiterhin möchte ich bereits zum vorliegenden Vorentwurf der Satzung über den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 2 "PVA Schloss Weinut Rattey" der Gemeinde Schönbeck folgen-
de Hinweise für die Weiterentwicklung bzw. zum durchzuführenden Verfahren geben: 
 
1. Die gesetzlichen Ausgangspunkte sind immer auf die aktuell gültige Rechtgrundlage zu 
verweisen, denn grundsätzlich gelten die Vorschriften, welche zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses gültig sind. Eine Überprüfung und Korrektur ist daher notwendig. 
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2.       Auf die Aktualisierung des Baugesetzbuches zur Stärkung der Digitalisierung im 
Bauleitplanverfahren, Rechtskraft seit dem 07.07.2023, mache ich insbesondere auf die 
Änderungen des § 3, Abs. 2 und 3, § 4 und 4a zur Veröffentlichungspflicht aufmerksam.  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung und den nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen*, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im Inter-
net zu veröffentlichen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach Satz 1 sind eine oder 
mehrere andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten, etwa durch öffentlich zugängliche 
Lesegeräte oder durch eine öffentliche Auslegung der in Satz 1 genannten Unterlagen, zur Ver-
fügung zu stellen. Die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im Internet 
auf elektronischem Weg benachrichtigt werden. Die Internetseite oder Internetadresse, unter 
der die in Satz 1 genannten Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer der Veröffentli-
chungsfrist sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sind vor Beginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt zu machen; in der Bekanntma-
chung ist darauf hinzuweisen, 
1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden kön-
nen, 
2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf ande-
rem Weg abgegeben werden können, 
3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können und 
4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten nach Satz 2 bestehen. 
 
Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich in das Internet einzustellen; die nach Satz 1 zu 
veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung sind über ein zentrales In-
ternetportal des Landes zugänglich zu machen. Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen 
sind zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit 
im Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass 
diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stelle, bei der das Ergebnis 
der Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden kann, ist ortsüblich und über das 
Internet bekannt zu machen. Bei der Vorlage der Bauleitpläne nach § 6 oder § 10 Absatz 2 sind 
die nicht berücksichtigten Stellungnahmen mit einer Stellungnahme der Gemeinde beizufügen. 
 
*Wesentliche Stellungnahmen sind u. a. die der Behörden und anerkannten Naturschutzver-
bänden.  
 
Im Rahmen der Bekanntmachung ist weiterhin anzugeben, welche Arten umweltbezogener 
Informationen ausgelegt werden. 
Dies erfordert eine schlagwortartige Zusammenfassung und Charakterisierung derjenigen 
Umweltinformationen, die u. a. in den verfügbaren Stellungnahmen behandelt werden.  
Die Informationen sollen der Öffentlichkeit eine erste inhaltliche Einschätzung darüber ermögli-
chen, ob durch die Planung weitere, von den verfügbaren Stellungnahmen nicht abgedeckte 
Umweltbelange berührt werden, denen sie durch eigene Stellungnahmen Gehör verschaffen 
will.  
Eine bloße Auflistung der verfügbaren Stellungnahmen einzelner Träger öffentlicher Belange 
ohne inhaltliche Charakterisierung verfehlt diese Anstoßwirkung. 
 
Sofern zum Zeitpunkt der Bekanntmachung noch keine wesentlichen umweltrelevanten Stel-
lungnahmen oder andere Informationen vorliegen, ist dazu ebenfalls eine entsprechende Aus-
sage zu treffen. 
Es ist zwar unbeachtlich, wenn im Auslegungsverfahren bei der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vor-
geschriebenen Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, einzelne 
Angaben gefehlt haben. Das schlichte Unterlassen dieser Angaben bleibt jedoch ein beachtli-
cher Fehler gemäß § 214 BauGB, was zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans führt.  
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Der § 4 zur Behördenbeteiligung ist wie folgt neu gefasst: 
(1) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, sind entsprechend § 3 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 zu unterrich-
ten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 aufzufordern. Hieran schließt sich das Verfahren nach 
Absatz 2 auch an, wenn die Äußerung zu einer Änderung der Planung führt. 
(2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf und 
zur Begründung ein. Die Bereitstellung der Unterlagen sowie die Mitteilung hierüber sollen 
elektronisch erfolgen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben ihre Stel-
lungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben, wobei jedoch die Frist zur Abgabe von Stel-
lungnahmen 30 Tage nicht unterschreiten darf; die Gemeinde soll diese Frist bei Vorliegen ei-
nes wichtigen Grundes angemessen verlängern. Die Stellungnahmen sollen elektronisch über-
mittelt werden. In den Stellungnahmen sollen sich die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange auf ihren Aufgabenbereich beschränken; sie haben auch Aufschluss über von 
ihnen beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen sowie deren 
zeitliche Abwicklung zu geben, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebiets 
bedeutsam sein können. Verfügen sie über Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung 
des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, haben sie diese Informationen der Gemeinde zur 
Verfügung zu stellen. 
(3) Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplans unterrichten die Behörden 
die Gemeinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bau-
leitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
hat. 
 
 
Der § 4 a BauGB hat folgenden neuen Inhalt: 
 (1) Die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung dienen insbesondere der 
vollständigen Ermittlung und zutreffenden Bewertung der von der Planung berührten Belange 
und der Information der Öffentlichkeit. 
(2) Die Unterrichtung nach § 3 Absatz 1 kann gleichzeitig mit der Unterrichtung nach § 4 Absatz 
1, die Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 kann gleichzeitig mit der Einholung der 
Stellungnahmen nach § 4 Absatz 2 durchgeführt werden. 
(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Absatz 2 oder § 4 Absatz 2 
geändert oder ergänzt, ist er erneut nach § 3 Absatz 2 im Internet zu veröffentlichen und sind 
die Stellungnahmen erneut einzuholen, es sei denn, die Änderung oder Ergänzung führt offen-
sichtlich nicht zu einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen. Ist der Entwurf des 
Bauleitplans erneut zu veröffentlichen, ist in Bezug auf die Änderung oder Ergänzung und ihre 
möglichen Auswirkungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; hierauf ist in der erneuten 
Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 hinzuweisen. Die Dauer der Veröffentlichungsfrist 
im Internet und der Frist zur Stellungnahme soll angemessen verkürzt werden. Werden durch 
die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs des Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht 
berührt, soll die Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Ergänzung be-
troffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
beschränkt werden, es sei denn, diese Beschränkung führt nach Einschätzung der Gemeinde 
zu einer längeren Verfahrensdauer. 
(4) Bei Bauleitplänen, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben können, sind die 
Gemeinden und Behörden des Nachbarstaates nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und 
Gleichwertigkeit zu unterrichten. Abweichend von Satz 1 ist bei Bauleitplänen, die erhebliche 
Umweltauswirkungen auf einen anderen Staat haben können, dieser nach den Vorschriften des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu beteiligen; für die Stellungnahmen der Öf-
fentlichkeit und Behörden des anderen Staates, einschließlich der Rechtsfolgen nicht rechtzeitig 
abgegebener Stellungnahmen, sind abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung die Vorschriften dieses Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 



Seite 10 des Schreibens vom 20. ember 2023 

 
 

 

Ist bei Bauleitplänen eine grenzüberschreitende Beteiligung nach Satz 2 erforderlich, ist hierauf 
bei der Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 hinzuweisen. 
(5) Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. Satz 
1 gilt für in der Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebene Stellungnahmen nur, wenn darauf in der 
Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 zur Öffentlichkeitsbeteiligung hingewiesen worden 
ist. 
(6) Die Digitalisierung des Bauleitplanverfahrens richtet sich im Übrigen nach den Beschlüssen 
des IT-Planungsrats zur Festsetzung von IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards so-
wie den Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes, soweit die Beschlüsse und die Vorgaben für 
die Gemeinden verbindlich sind. 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Sascha Gloße 
SB Bauplanungsrecht 
 
 


